
 

 Betreuungsstelle (Stammbehörde) 
Lindhooper Straße 67 
27283 Verden (Aller) 
Telefon  04231 15-8755 
Telefax  04231 15-773 
E-Mail  betreuungsstelle@landkreis-verden.de 

 
 

Antrag auf Registrierung als Berufsbetreuerin/Berufsbetreuer 
 
Angaben zur Person und Privatanschrift 

Name 

      
Vorname 

      
Geburtsdatum 

      

Straße 

      

Hausnummer 

      

Postleitzahl 

      

Ort 

      

 
Ich beantrage die Registrierung als berufliche Betreuerin/beruflicher Betreuer gemäß § 23 ff. (BtOG). 
 
Ich werde meine Tätigkeit in einem Büro/in Geschäftsräumen außerhalb meines Wohnsitzes ausführen 

 Nein  

 Ja    

Straße 

      

Hausnummer 

      

 Postleitzahl 

      

Ort 

      

 
Ich verfüge über eine Postfachadresse 

 Nein  

 Ja    

Postfach 

      

 Postleitzahl 

      

Ort 

      

 
Angaben zur Erreichbarkeit 

Telefon 

      
Mobil 

      

Telefax 

      
E-Mail 

      

 
Für die Bearbeitung meines Antrages lasse ich Ihnen folgende Unterlagen zukommen bzw. 
mache folgende Angaben 
 (Behörden)-Führungszeugnis gem. § 30 Abs. 5 BZRG (das Führungszeugnis soll nicht älter als 3 Monate sein) 

ist beantragt  Ja  Nein 
 Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis gem. § 882 b ZPO 

(die Auskunft soll nicht älter als 3 Monate sein) 
 Erklärung, ob ein Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig ist 
 Erklärung, ob in den letzten drei Jahren vor Antragstellung eine Registrierung als Berufsbetreuer 

versagt, zurückgenommen oder widerrufen wurde 
 Nachweis Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensschäden i. S. § 23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG i. V. m. 

§ 10 BtRegV (siehe Hinweis Seite 2) 
 Nachweis der Sachkunde gem. §§ 23 BtOG, §§ 4 – 7 BtRegV durch 
  den Abschluss eines Sachkundelehrgangs (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 BtOG; § 6 Abs. 1 BtRegV) 
  den Abschluss einer von der zuständigen Landesbehörde anerkannten Studiengangs einer 

Hochschule (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 BtOG, § 5 Abs. 2 BtRegV) 
  den Abschluss einer von der zuständigen Landesbehörde anerkannten Aus- und Weiterbildung in 

Kooperation mit einer Hochschule (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 BtOG, § 5 Abs. 3 BtRegV) 
  die Anerkennung der anderweitigen Nachweise – hierzu zählen auch Personen mit der 

Befähigung zum Richteramt und Personen, die ein Studium der Sozialpädagogik oder der 
Sozialen Arbeit erfolgreich abgeschlossen haben – oder sonstige Ausbildungen oder Berufs-
erfahrungen, welche die Sachkunde zumindest in Teilen erfüllen (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 BtOG, § 7 
BtRegV), 
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Hinweis: 
Der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensschäden mit einer Mindestversicherungs-
summe von 250.000 € für jeden Versicherungsfall und von einer Million € für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres ist erst nach erfolgreicher Vorprüfung und Aufforderung durch die Betreuungsstelle zu 
liefern. 
 
Angaben über den geplanten zeitlichen Gesamtumfang und die Organisationsstruktur der beruflichen 
Betreuertätigkeit 

Ich werde die Betreuertätigkeit 

 selbstständig 

 in einem Betreuungsverein 

ausüben. 
Ich werde in 

 Vollzeit arbeiten. 

 Teilzeit arbeiten    Angabe ungefährer Arbeitszeit/ungefährem Umfang 

 Ungefähre Anzahl der Betreuungen  Ungefähre Arbeitszeit/Anzahl der Wochenstunden 

 von 

      

bis 

      

von 

      

bis 

      

Art meines Büros 

 Einzelbüro 

 Gemeinschaftsbüro 

Umfang der Räumlichkeiten 

      

Anzahl der Mitarbeitenden, die bei den Betreuungstätigkeiten unterstützen werden 

      

Anzahl der Wochenstunden der Mitarbeitenden 

      

 
Ich übe neben der der Betreuung noch weitere Tätigkeiten aus 

 Nein  

 Ja    

Welche Tätigkeiten (freiwillige Angabe) 

      

 
Erreichbarkeit 

Sprechzeiten (z. B. dienstags 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr) 

      
Bürozeiten (z. B. dienstags 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr) 

      

 
Folgende Person kann/Folgende Personen können für eine Verhinderungsbetreuung i. S. § 1817 Abs. 4 BGB 
von der Betreuungsstelle benannt werden (freiwillige Angabe) 

Name, Vorname, Anschrift 

      

Name, Vorname, Anschrift 

      

 
Weitere Anmerkungen/Notizen, insbesondere ergänzende Angaben zur Sachkunde 

      

 
Ich versichere, dass meine Daten und Angaben wahrheitsgemäß erfasst bzw. gemacht wurden. 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich von der anliegenden Datenschutzerklärung Kenntnis 
genommen habe. 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch  -  BtOG = Betreuungsorganisationsgesetz  -  BtRegV = Betreuerregisterverordnung 
BZRG = Bundeszentralregistergesetz  -  ZPO = Zivilprozessordnung  
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 Betreuungsstelle (Stammbehörde) 
Lindhooper Straße 67, 27283 Verden (Aller) 
Telefon  04231 15-8755 
Telefax  04231 15-773 
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Datenschutzrechtliche Hinweise gemäß Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSG-VO) 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden durch die Betreuungsbehörde des Landkreis Verden, im Verwaltungsdienst 
Veterinärdienst und Gesundheit, Lindhooper Straße 67, 27283 Verden (Aller), verarbeitet, soweit dies zur Erfüllung der ihr 
nach Abschnitt 1 Titel 2 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) obliegenden Aufgaben sowie für die Durchführung ihrer 
Aufgaben nach Abschnitt 3 Titel BtOG erforderlich ist. Rechtsgrundlagen dieser Verarbeitung sind §§ 4, 26, 24 Abs. 4 

BtOG i. V. m. § 14 Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV). Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
daher gesetzlich vorgeschrieben. 
 

Ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist es für die die Betreuungsbehörde des Landkreises Verden 
nicht möglich, ihren gesetzlichen Aufgaben aus den §§ 5 ff. sowie den §§ 23 ff BtOG nachzukommen. 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden durch die Betreuungsbehörde gelöscht, wenn sie für die Durchführung der 
eigenen Aufgaben nicht mehr benötigt werden und die rechtlichen Aufbewahrungsfristen (vgl. insb. § 14 BtRegV) 
abgelaufen sind. Vorgesehene Fristen für die Löschung sind folgende:  
- 10 Jahre ab Beendigung der Tätigkeit als Betreuerin/Betreuer,  
- 10 Jahre ab bestandskräftiger Ablehnung einer beantragten Registrierung, 
- 10 Jahre ab bestandskräftiger Rücknahme oder Widerruf der Registrierung, 
-  3 Jahre nach Tod der Betreuerin/des Betreuers, sofern davon Kenntnis besteht. 
 

Ihre personenbezogenen Daten können an folgende Dritte übermittelt werden: 

 Andere Stamm- oder Betreuungsbehörden (vgl. §§ 9, 26 Abs. 3 u. 4, 28 Abs. 2 S. 3, 27 Abs. 4 BtOG) 
 Betreuungsgerichte (Amtsgerichte) (vgl. §§ 9, 12 Abs. 1 und 3, 26 Abs. 2, 27 Abs. 4 BtOG) 
 Betreuungsvereine (vgl. §§ 10, 23 Abs. 4 BtOG, § 13 Abs. 2 BtRegV) 
 Betroffene Personen 
 

Im Rahmen Ihrer gesetzlichen Aufgabe können durch den Landkreis Verden Ihre Grunddaten1 sowie weitere besondere 
Kategorien von personenbezogenen Daten erhoben werden. 
 

Die Daten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person zu erheben (vgl. § 4 Abs. 1 S. 2 BtOG). Ausnahmen von diesem 
Direkterhebungsgebot sind in § 4 Abs. 1 S. 3 BtOG normiert. Hiernach dürfen ohne Mitwirkung Daten nur erhoben 
werden, wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt werden, und die von der Behörde nach Abschnitt 1 Titel 2 BtOG zu erfüllenden Aufgaben ihrer Art nach eine 
Erhebung bei Dritten erforderlich machen oder die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde. 
 

Bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage (siehe auch § 26 Abs. 1 BtOG) oder Ihrer Einwilligung (z. B. Schweigepflichts-
entbindung) kann der Landkreis Verden personenbezogene Daten bei folgenden öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen 
erheben: 
 Stammbehörde 
 Andere Behörden 
 Meldebehörden 
 Betreuungsgerichte 
 Andere Gerichte 
 Bei Ihrer Berufshaftpflichtversicherung 
 Betreuungsvereine 
 

Den Landkreis Verden als verantwortliche datenverarbeitende Stelle können Sie postalisch unter Landkreis Verden, 

Lindhooper Straße. 67, 27283 Verden (Aller), oder die Betreuungsbehörde per E-Mail unter Betreuungsstelle@landkreis-
verden.de kontaktieren. Sie können außerdem den Datenschutzbeauftragten des Landkreises Verden per E-Mail unter 

datenschutz@landkreis-verden.de oder auf dem Postweg ebenfalls unter der oben genannten Adresse kontaktieren. 
 

Sie können gegenüber dem Landkreis Verden unter den gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte geltend 

machen: 
 Recht auf Auskunft 
 Recht auf Berichtigung oder Löschung 
 Einschränkung der Verarbeitung 
 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

Darüber hinaus können Sie bei der bzw. dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ein Beschwerderecht geltend 

machen. Die Kontaktdaten lauten: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 
Hannover, Telefon 0511 1204500, E-Mail: 
poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 

                                                
1 Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Geburtsname, Nationalität, Familienstand, Geschlecht, Telefonnummer, 

Faxnummer, E-Mailadresse 5
3
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